
Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeine Geschäfts bedingungen für den Verkauf von Transport beton, Werkfrisch-
mörtel und Werkfrisch estrich nachfolgend kurz  „Beton /Baustoff“  bezeichnet.
Für unsere Lieferungen und Leistungen – auch  alle künftigen – gelten ausschließ-
lich die nach stehenden Bedingungen. Allgemeine  Geschäfts bedingungen des Käufers 
 verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. 

1. Geltungsbereich
1. Für alle von uns zu erbringenden Lieferungen und  Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufsbedingungen; 
entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen  abwei chende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen  gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender  Bedingungen des 
Käufers die Lieferung an den Käufer  vorbehaltlos ausführen. 
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind 
in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Ansonsten wird eine schriftliche Zusatzvereinbarung im Einzelfall getroffen.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von §§ 14, 310 BGB und Kaufleuten im 
Sinne des HGB (Handelsgesetzbuch). 
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für die zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, es sei denn es handelt sich 
um einen Verbrauchsgüterkauf.

2. Angebot 
1. Unseren Warenangeboten liegen unsere jeweils gültigen Preislisten und Betonverzeichnisse zugrunde soweit nichts 
 anderes gesondert vereinbart wird. Für die richtige Auswahl der  Beton-/Baustoffsorte, -eigenschaften und -menge ist 
 allein der Käufer verantwortlich. Die Preislisten und Betonverzeichnisse stellen nur unsere Offerten dar, auf deren Grund-
lage der Käufer ein Angebot zum Vertragsabschluß mit uns abgeben kann. Auch detaillierte, individuelle Offerten unserer-
seits stellen nur eine Einladung an den Käufer dar, uns ein diesbezügliches Angebot zum Vertragsabschluß zu machen. 
2. Angebote im kaufmännischen Geschäftsverkehr sind freibleibend. Für die Annahme von  Verträgen behalten wir und 
eine Frist von 14 Tagen vor. Die Entgegennahmen von Anzahlungen gilt grundsätzlich nicht als Vertragsabschluss. Aufträge 
des Käufers bedürfen stets der ausdrücklichen  Annahme bzw. Auftragsbestätigung durch hierzu ver tretungsberechtigte 
 Personen unseres Unternehmens. Die Abgabe der Ware von uns an den Käufer ersetzt nicht die Auftragsbestätigung und 
steht ihr auch nicht gleich.

3. Lieferung und Abnahme 
1. Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch des 
 Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten.
2. Wir sind bemüht, vom Käufer gewünschte Leistungszeiten (Lieferfristen und -termine)  einzuhalten. Die Nichteinhaltung 
vereinbarter Leistungszeiten berechtigen den Käufer erst zum Rücktritt wegen Verzuges, wenn er uns zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur  Leistung gesetzt hat. Wir sind  stets nach eigenem Ermessen zu Teillieferungen und Teil leistungen 
berechtigt. Soweit von uns nicht zu vertretende
Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge  erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/
Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinaus zuschieben, ohne dass hierdurch dem Käufer gesonderte Ansprüche 
erwachsen; soweit uns solche Umstände die  Lieferung / Restlieferung unmöglich machen, sind wir  berechtigt, vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 
3. Insbesondere nicht zu vertreten haben wir z.B. behörd liche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch 
politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeits störungen, Schwierigkeiten bei der Roh- und Betriebsstoff-
beschaffung, der Mangel an  notwendigen Roh- und  Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung und 
unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben ein treten, von denen die Aufrecht-
erhaltung unseres Betriebes abhängig ist, soweit diese für uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind.
4. Für die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer; Übermittlungsfehler gehen zu 
seinen Lasten. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das  Beton-Baustoff-Fahrzeug diese ohne jegliche Gefahr 
 erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert 
befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehenden 
Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Das Beton-Baustoff-Fahrzeug ist generell, insbesondere jedoch bei Rück-
wärtsfahrten, von geeignetem Personal des Käufers auf dessen eigene Veranlassung hin einzuweisen. Nicht vorhandenes 
Einweispersonal geht ausschließlich zu Lasten des Käufers. Das Entleeren muss unverzüglich, zügig (bei Beton 1 cbm 
in höchstens 5 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. Ist der Käufer Unternehmer/Kaufmann, so 
gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme des  Betons/Baustoffs und zur 
Bestätigung des Empfangs  bevollmächtigt sowie unser Lieferverzeichnis/Betonverzeichnis durch Unterzeichnung des 
Lieferscheines als richtig und vollständig anerkannt. 
5. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet  seiner 
Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises Schadensersatz zu leisten, es sei denn, Verweigerung oder Verspätung 
 beruhten auf Gründen, die wir zu ver treten haben. 
6. Mehrere Käufer, verbunden in welcher Rechtsform auch immer, haften als Gesamtschuldner für die ordnungsmäßige 
Abnahme des Betons/Baustoffs und Bezahlung des Kaufpreises und eventueller Nebenkosten. Wir leisten an jeden von 
ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in allen den Verkauf betreffende 
Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen. 

4. Gefahrübergang
1. Die Gefahr für den zufälligen Untergang und der zufälligen Verschlechterung des Betons/Baustoffs geht bei Abholung 
im Werk in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchen die Ware die Mischanlage verlässt. Bei Zulieferung geht  diese 
Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die 
öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten An lieferstelle zu fahren. 
2. Ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der Voraussetzungen  eines Annahmeverzugs oder der Verletzung von Mitwirkungs-
pflichten, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache auf den 
Käufer über, soweit der Gefahrübergang zu diesem  Zeitpunkt nicht nach den sonstigen Vereinbarungen ohnehin schon 
stattgefunden hat.

5. Gewährleistung/Haftung
1. Wir gewährleisten, dass die Betone/Baustoffe unseres Betonverzeichnisses nach den  hierfür anerkannten Regeln 
hergestellt, überwacht und geliefert werden. Soweit unsererseits  Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung 
unserer Waren, technische Beratung und sonstige Angaben  gemacht werden, erfolgt dies nach bestem Wissen, befreit 
aber den Käufer - soweit dieser Unternehmer/Kaufmann ist - weder von eigenen Prüfungen und Ver suchen noch von 
der eigenverantwortlichen Entscheidung zur Verwendung der Ware. Für  sonstige Betone/Baustoffe als die vorgenannten, 
gelten jeweils gesonderte Vereinbarungen, hilfsweise die vorliegenden. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer oder 
die nach Ziffer 3 Abs. 4 zur Abnahme als bevollmächtigt geltende Person unseren Beton/Baustoff mit   Zu sätzen,  Wasser, 
Beton/Baustoffe anderer Lieferanten oder mit  Baustellenbeton/-baustoff  vermengt oder sonst verändert oder vermengen 
oder verändern lässt oder verzögert  abnimmt, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die  Veränderung des Beton/
Baustoff den Gewährleistungsfall nicht herbeigeführt hat. 
2. Mängel und/oder Fehlmengen sind gegenüber der Betriebsleitung unverzüglich zu rügen; erfolgt die Rüge vorab münd-
lich oder fernmündlich, bedarf sie zur Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung; insbesondere Fahrer, Laboranten oder 
Disponenten sind zur Entgegennahme der Rüge nicht befugt, weder im mündlicher, fernmündlicher oder schriftlicher 
Form. Offensichtliche Mängel gleich welcher Art und die Lieferung einer offensichtlich anderen als der bestellten Beton / 
Baustoffsorte oder -menge sind von Kaufleuten  sofort bei Abnahme des Betons/Baustoffs zu untersuchen und zu rügen 
(§ 377 HGB); in diesem Fall hat der Käufer den Beton/Baustoff zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. 
Erfolgt die Rüge nicht entsprechend § 377HGB verliert der Käufer sein Recht auf Gewährleistung. Nicht  offensichtliche 
Mängel, gleich welcher Art, und Lieferung  einer nicht offensichtlich anderen als der  bestellten Beton-/Baustoffsorte oder 
-menge sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten  unverzüglich zu rügen. Erfolgt die Rüge des Kaufmanns nicht um-
gehend nach Sichtbar werden, verliert der Käufer sein Recht auf Gewährleistung. 
3. Unsere Verantwortung für die Güte endet bei der Abholung ab Werk, in dem Zeitpunkt, in welchen die Ware die Misch-
anlage verlässt, bei Zulieferung, sobald die Entladung an der vereinbarten Anlieferstelle erfolgt ist, sofortige und zügige 
Entladung vorausgesetzt (vergl. Ziffer 3 Abs. 4.). Probewürfel gelten nur dann als Beweismittel für die Güte, wenn sie in 
Gegenwart eines von uns besonders Beauftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden sind. Bei nicht 
form- und/oder fristgerecht Rüge gilt der Beton/Baustoff als genehmigt. 
4. Wegen eines Mangels, den wir zu vertreten haben und der rechtzeitig gerügt wurde, stehen dem Käufer die gesetz-
lichen Gewährleistungsrechte zu; unsere Haftung ist jedoch, soweit es um Schadensatzansprüche geht und der Gesetz-
geber eine Haftungsbegrenzung zulässt, dem Umfang nach auf die Deckungssumme - Euro 2.500.000,00 -  unserer 
Produkthaftpflichtversicherung begrenzt, sofern nicht die von uns zu vertretende Handlung auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 
5. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen und  Leistungen beträgt - gleich aus 
welchem Rechtsgrund - 1 Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, hier beträgt gegen über 
Unternehmern und Kaufleuten die Verjährungsfrist 2 Jahre.
6. Die Verjährungsfristen des vorstehenden Absatzes gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, 
die mit dem Mangel in Zusammenhang stehen - unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs. Schadensersatz-
ansprüche jeder Art gegen uns, die nicht im Zusammenhang mit Mängeln stehen, verjähren stets in 1 Jahr.
7. Vorstehende Verjährungsfristen gelten nicht im Falle des Vorsatzes oder der grob fahr lässigen Pflichtverletzung oder 
wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben sollten. In diesen Fällen, gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschrif-
ten. Gleiches gilt bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

6. Haftung aus sonstigen Gründen 
1. Schadensersatzansprüche des Käufers gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungs gehilfen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Vertragsverletzungen, aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus 
Verzug und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahr-
lässiges Verhalten unserer Organe, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die  Verletzung 
einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtungen verursacht ist. 
2. Dieses gilt nicht für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, hier gilt die gesetzliche Regelung. Es 
gilt ferner nicht für den Ersatz von Körper- und Gesundheitsschäden sowie für den Ersatz von Schäden an privat genutzten 
Sachen, die auf der verschuldensunabhängigen Haftung des Produkthaftungsgesetzes beruhen. 
3. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Soweit wir für die schuldhafte Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht haften ist auch diese  Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
 Schaden  begrenzt. Soweit dem Käufer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere 
 Haftung auch im Rahmen einer fehlgeschlagenen Nacherfüllung auf Ersatz des  vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schadens begrenzt.
4. Etwaiges Fördern unseres Betons/Baustoffs auf der Baustelle und etwaiges Vermitteln von Fördergeräten und/oder 
deren Einsatz sind nicht Gegenstand des Kaufvertrages.  

7. Sicherungsrechte
1. Der gelieferte Beton/Baustoff bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer 
haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unseren Beton/Baustoff  weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch 
darf er ihn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte entgegen  Absatz 
4 den  Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder mit  diesem 
ein Abtretungsverbot vereinbart. Eine etwaige  Verarbeitung unseres  Betons/Baustoffs durch ihn zu einer neuen beweg-
lichen Sache erfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten  erwachsen. Wir 
räumen dem Käufer schon jetzt an der  neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der  neuen Sache zum Wert 
unseres  Betons/Baustoffs ein. Der Käufer hat die neue Sache mit kaufmännischer Sorgfalt  unentgeltlich zu verwahren. 
Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unseres Betons/Baustoffs mit anderen 
beweglichen Sachen zu einer  einheitlichen neuen Sache an dieser Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns 
zur  Sicherung der Erfüllung der in Satz 1 aufgeführten Forderungen schon jetzt dieses Eigentums recht im Verhältnis des 
Wertes unseres Betons/Baustoffs zum Wert der anderen Sachen mit der gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für uns 
unentgeltlich ordnungsgemäß zu verwahren. Für den Fall des Weiter verkaufs unseres Betons/Baustoffs oder der aus ihm 
 hergestellten Sache hat der Käufer seine Abnehmer auf  unser Eigentumsrecht hinzuweisen. 
2. Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach Abs. 1 Satz 1 schon jetzt alle auch künftig 
entstehenden Forderungen aus dem Weiterverkauf unseres Betons/Baustoffs mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes 
unseres Betons/Baustoffs mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. 
3. Für den Fall, dass der Käufer unseren Beton/Baustoff zusammen mit anderen uns nicht  gehörenden Waren oder aus 
unserem Beton/Baustoff mit einem fremden Grundstück oder  einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder 
vermischt und er dafür eine  Forderung erwirbt, die auch  seine übrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt wegen 
der gleichen Ansprüche diese Forderung mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unsers  Betons/Baustoffs mit Rang 
vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. 
4. Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen  Rechte auf Einräumung einer Sicherungshypothek aufgrund 
der Verarbeitung unseres Betons/Baustoffs wegen und in Höhe  unseres gesamten offen stehenden Forderungen. Wir 
nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderun-
gen einzeln  nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte  Abtretung bekannt zugeben mit der Aufforderung, bis zur 
 Höhe der Ansprüche nach Abs. 1 Satz an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt,  jederzeit auch selbst die Nacherwerber 
von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen  einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnis-
sen keine  Gebrauch machen und die Forderungen nicht  einziehen, solange der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen 
 ordnungsgemäß nachkommt.
5. Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch  verpfänden noch mit Nach-
erwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren. 
6. Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns  bereits jetzt die Forderungsteile 
in Höhe seiner jeweiligen Restforderung ab. Der  Anspruch auf  Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt. 
7. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als  Sicherung der Erfüllung unserer  Saldoforderung. Der 
 Käufer hat uns vor einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu 
 benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallender 
 Interventionskosten zu tragen. 
8. Der „Wert unseres Betons/Baustoffs“ im Sinne des vor liegenden § 6 entspricht den in  unseren Rechnungen 
 ausgewiesenen Kaufpreisen zuzüglich 20 %.
9. Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die 
 Forderungen nach Abs. 1 um 20 % übersteigt. 

8. Preis- und Zahlungsbedingungen 
1. Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebots und Annahme des Auftrags und/oder seiner Ausführung unsere Selbst-
kosten insbesondere für Zement, Zuschlagstoffe (Sand, Kies), Fracht, Energie und/oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht 
auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für 
Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss außerhalb von Dauerschuld-
verhältnissen erbracht werden sollen. Führt die  Berichtigung zu einer Erhöhung des Netto-Verkaufspreises um mehr als 
10 % ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
2. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürften schrift-
licher Vereinbarung. Verzug tritt entweder gemäß 
§ 286 Abs. 2 BGB oder durch schriftliche Mahnung mit Fristsetzung bzw. ohne eine solche spätestens entsprechend § 286 
Abs. 3 BGB ein. Geldschulden sind ab Verzugsbeginn mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß  § 247 BGB zu 
verzinsen. Weitergehende Ansprüche unsererseits bleiben unberührt. Eingehende Zahlungen werden zunächst immer erst 
auf Kosten, dann auf Zinsen und dann zur  Begleichung unserer fälligen Rechnungen, diese der Reihe nach dem Datum 
der Erstellung, ältere vor neueren,  verbucht.
3. Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des anderen Teils eine wesentliche 
 Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung  gefährdet wird, z.B. also der Käufer seine 
 Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein  Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet, die Eröffnung beantragt oder 
die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung 
eintritt, durch die unser  Anspruch gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegen-
leistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. 
4. Skontierung bedarf unser Einwilligung und setzt insbesondere voraus, dass der Käufer  ältere Forderungen bereits 
vollständig erfüllt hat und keine Wechselverbindlichkeiten  bestehen. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe 
besonderer vorheriger Verein barung entgegengenommen. 
5. Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der 
zur Aufrechnung gestellt Gegenanspruch von uns nicht  bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Einem Kaufmann 
gegenüber sind wir berechtigt, schon jetzt auch bei unterschiedlicher Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, 
die er gegen  unsere Mutter-, Tochter-, Schwester- oder sonst verwandte Gesellschaft hat. 
6. Mängelrügen beeinflussen weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit und der Käufer verzichtet darauf, irgendein 
 Zurückbehaltungsrecht gelten zu machen, insbesondere  soweit er Kaufmann ist. 
7. Ist der Käufer Kaufmann und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen,  so 
bestimmen wir - auch bei deren Einstellung in laufenden Rechnung -, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird. 
Ohne unsere ausdrückliche Bestimmung erfolgt die Verrechung zunächst stets auf Kosten, dann auf Zinsen, dann auf die 
Forderungen dem Alter nach, die älteste zuerst. 

9. Baustoffüberwachung
Unseren Beauftragten (Eigenüberwacher) sowie denen des Fremdüberwachers und der  Obersten Bauaufsichtsbehörde 
ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden  jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu  betreten 
und Proben zu entnehmen. 

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Rechts
1. Erfüllungsort für die Abholung ist unser Lieferwerk, für die Zulieferung die Anlieferstelle, für alle Zahlungen der Sitz 
 unserer Verwaltung.
2. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden 
Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Vollkaufleuten ist der Sitz unserer Verwaltung. 
3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

11. Nichtigkeitsklausel
Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem rechtlichen wie tatsächlichen Grunde  nichtig oder nicht durchführbar 
sein, so berührt das die Gültigkeit aller übrigen Bedingungen nicht.  Die Parteien werden dann an Stelle der nichtigen oder 
undurchführbaren Klausel eine  Regelung vereinbaren, die ihrem wirtschaftlichen Gehalt nach der nichtigen oder nicht 
 durchführbaren Klausel rechtswirksam am nächsten kommt.


